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Anlage F


1) Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Senkung der Lohnnebenkosten ist für das jeweilige Schiff bis zum 31. Oktober 2011 zu stellen. 

2) Auch stille Gesellschafter; bei Aktiengesellschaften nur Großaktionäre (25 % oder mehr). Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen von natürlichen Personen ausländischer Staatsangehörigkeit oder juristischen Personen ausländischen Rechts (gilt nicht für Beteiligte oder Unternehmen aus dem EWR) oder Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sind besonders anzugeben (ggf. besonderes Blatt beifügen).

3) Der Begriff "Schiff" umfasst neben Handelsschiffen auch im internationalen Seeverkehr tätige Kabelleger-, Nassbagger- und Schleppschiffe. Nassbagger- und Schleppschiffe werden nur dann gefördert, wenn mehr als 50 % der vom jeweiligen Schiff im Bewilligungszeitraum tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten im internationalen Seeverkehr erbracht werden. Bagger- und Schleppdienste, die in Häfen geleistet werden, stellen keinen internationalen Seeverkehr im Sinne der Richtlinien dar. Bei Schleppschiffen können Wartezeiten proportional zu den von ihnen ausgeführten Tätigkeiten im internationalen Seeverkehr angerechnet werden. Hierfür ist die Anlage S/NB auszufüllen.

4) Internationaler Seeverkehr im Sinne der Richtlinien umfasst die Beförderung von Gütern und Personen zwischen Häfen unterschiedlicher Staaten oder zwischen einem deutschen Hafen und einem Zielort außerhalb des deutschen Küstenmeeres. Ferner umfasst er bei Kabelleger-, Nassbagger- und Schleppschiffen auch die Beförderung von Gütern und Personen zwischen einem deutschen Hafen und einem Zielort seewärts der in 
§ 1 Flaggenrechtsverordnung definierten Grenzen und den in Annex I zur VO 13/2004(EG) genannten Seeverkehrsstraßen. 

5) Aufgelegte Schiffe werden in Fahrt befindlichen Schiffen gleichgesetzt. Die Bedingungen der Richtlinien gelten hierbei gleichermaßen. Das Datum und ggf. die Dauer der Auflegung sind anzugeben.

6) Ausgenommen sind die Inhaber von Befähigungszeugnissen zum Kapitän/Offizier nationale Fahrt. Diese Seeleute können als sonstige Arbeitnehmer gefördert werden. 

7) Nur Offiziere, die sich in der Erfahrungsseefahrtzeit befinden und deren erfolgreicher Abschluss der schulischen Ausbildung zum Offizier laut beizufügendem Abschlusszeugnis (Kopie) der Fach-/Fachhochschule zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Richtlinien nicht mehr als vier Jahre zurückliegt. 

8) Zu berücksichtigen sind nur Schiffsleute und sonstige Arbeitnehmer, die im Rahmen des Schiffsbetriebes unbefristet beschäftigt werden. Hierunter fällt beispielsweise auf Fahrgastschiffen nicht das Wirtschaftspersonal, das saisonal nur vorübergehend beschäftigt wird.

9) Der Kürzungsbetrag ist der Teilbetrag des Zuschusses nach Nr. 8.3, der rechnerisch auf die Zeit vom 01.01.2011 bis zum Tag vor der Rückflaggung oder Indienststellung (bei monatlich 30, jährlich 360 Tagen) entfällt.

10) Ist das Schiff im Jahr 2011 veräußert worden oder in Totalverlust geraten, ist der Zuschuss anteilig zu kürzen. Eine anteilige Förderung für den Fall, dass das Schiff das Recht verloren hat, die Bundesflagge zu führen, ist nur dann möglich, wenn das Schiff mindestens drei Monate im Jahr 2011 unter der Bundesflagge betrieben wird. 

11) Der Kürzungsbetrag ist der Teilbetrag des Zuschusses nach 8.3, der rechnerisch auf die Zeit des Jahres 2011 entfällt, in der das Schiff nicht die deutsche Flagge geführt hat oder führen wird (bei monatlich 30, jährlich 360 Tagen). 

12) Gemäß § 49 a Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz.

13) Der Antrag ist vom Firmeninhaber, den vertretungsberechtigten Gesellschaftern, den Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern, dem Korrespondentreeder - wenn dessen Vollmacht hierzu nicht ausreicht, von allen Mitreedern der Partenreederei - bzw. einer bevollmächtigten Person zu unterzeichnen. Bei Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten ist die Vollmacht dem Antrag beizufügen. Bei der Unterschrift ist mit Schreibmaschinenschrift der Name des Unterzeichnenden zu vermerken.

14) Zu berücksichtigen sind alle Seeleute (Kapitäne und Besatzungsmitglieder), die dem jeweiligen Schiff zuzurechnen sind, also auch Seeleute, die krankheits- oder urlaubsbedingt zum jeweiligen Stichtag nicht an Bord waren. Voraussetzung ist, dass für die Seeleute in der Bundesrepublik Deutschland Lohnsteuern und Sozialabgaben in vollem Umfang abgeführt werden - dies ist beispielsweise nicht der Fall, wenn ein Seemann krankheitsbedingt bereits Krankengeld bezieht oder geringfügig entlohnt bzw. innerhalb der Gleitzone beschäftigt wird (Monatseinkommen bis 800 Euro). In der Ausbildung befindliche Seeleute werden im Rahmen dieser Richtlinien nicht gefördert.

15) Die Angaben zur Besetzung des Schiffes mit Seeleuten sind entsprechend dem nachfolgenden Beispiel vollständig und ausgeschrieben einzutragen. In der Spalte "Bordposition gemäß Nr. 4.5 der Richtlinien" ist für jeden aufgeführten Seemann die für ihn zutreffende Bordposition in der entsprechenden Unterspalte 1 bis 6 anzukreuzen. Besonders hingewiesen sei auf die unterschiedliche Einstufung der im Beispiel unter den laufenden Nummern 3 und 4 aufgeführten Zweiten technischen Offiziere. Der Offizier unter Nr. 4 befindet sich anders als der Offizier unter Nr. 3 noch in der Erfahrungsseefahrtzeit. Der Abschluss seiner schulischen Ausbildung zum Offizier war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Richtlinien nicht älter als vier Jahre, was durch Vorlage des Abschlusszeugnisses der Fach-/Fachhochschule nachgewiesen ist.


Nr.
Bordposition
Seemann11)

Nationalität


Bordposition gemäß Nr. 4.5 der Richtlinien16)   






Bitte ankreuzen*




Name
Vorname

1
2
3
4
5
6


1.  1.
Kapitän
Müller
Georg
Deutsch
X







2.  2.
Erster Offizier
Meyer
Susanne
Deutsch

X






3.
Zweiter technischer Offizier
Schulze
Paul
Deutsch



X




4.  3.
Zweiter technischer Offizier
Schmidt
Franz
Deutsch


X





5.  4.
Schiffsmechaniker
Peters
Dieter
Deutsch




X



6.  5.
Maschinenmann
Dias
Carlos
Portugiesisch





X





* Bordposition der Seeleute


1

2

3

4

5

6
=

=

=

=

=

=
Kapitän

Erster Offizier/Leiter der Maschinenanlage

Nautischer/Technischer Wachoffizier/Zweiter technischer/Erster Offizier, der sich in der Erfahrungsseefahrtzeit befindet und dessen Abschluss der schulischen Ausbildung zum Offizier zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Richtlinien nicht mehr als vier Jahre zurückliegt

Sonstiger Offizier

Schiffsmechaniker/Schiffsbetriebsmeister

Schiffsleute und sonstige Arbeitnehmer (die im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses beschäftigt werden)



16) Seeleute mit Schiffsmechanikerbrief werden, soweit ihre Bordpositionen den Mannschaftsdienstgraden zuzurechnen sind, als Schiffsmechaniker gefördert.

